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So doch den Sinn und Zusammenhang des hier ausführlich be­
sprochenen ~atzes trotz der Verderbniss sicher und klar erfassen
können. Auch die Wiederholuug vou (illo8) odisti nach (mairime)
odisti fällt. bei unserer Wiederherstellung kaum mebr unangenehm
auf: und schwerlich werden wir mit Wirz illos adula,ris oder et­
was ähnliches dafür einzuset.zen veranlasst und berechtigt sein.

Aber auch dass wir die von Reitzenstein und Schwartz be­
hauptete Liicklmhaftigkeit in diesem Falle anzuerkennen weder
genöthigt noch auch nUI' im Stande waren, hat noch weitere Be­
deutung. Denn auch anderwärts 1 beruht die Anllahme von Ver­
lusten, die Bezeichnung unsel'CS Stiickes als :I!'ragment oder Ex­
cerpt nur darauf, dass das Vorliegende den Ansprüchen, Vor­
stellungen und Behauptungen in jener pllsntasiereichen Doppel­
behanlllung des Herm6s nicht entspricht. Reitzenstein sagt uA.
S. 93 f" dass den Namen Sallust die Invektive erst erhalten k onn te,
als dieser 'P h eil oder diese 'l'heile aus eiller grösseren Red e
ausgelöst und isolirt waren, dass der Schlusssatz wohl einen
T h eil, nicht eine v 0 I 1 s t ä n d i geR e d e beenden k ö n n e,
es 'sei u nm ö gl ich, dass eine Rede, welche sich selbst als
Antwort gibt <und den Redenden in Gefallr zeigt' (r), keinerlei
Vertheidigung, kein Eingehen auf die Anscbuldigungen des Geg­
ners enthalte. In vollster Uebereinstimmung sagt 8chwartz uA.
S, 103: 'nur die Invektive ist erbalten, die Vertbeidigung ist
verloren' und zieht daraus weitere Schliisse,

Allein die Eingangsworte stellen ja mit der wünschenswer- I
tbesten Deutliohkeit fest, dass der Autor lediglich auf Cicero's
rnaleclicta mit maledicta erwidel'll will: nur um <persönliche Be- "
merhungen', nicht um eine wirkliche Debatte handelt es sich in
diesem angebli9hen Auszug aus einer höchst unparlamentarischen
parlamenta~hell Verhandlung des Senats aus der Zeit Cicero's
und Sallusts. Wer also llier ne11en dem \V6'fo~ die arroAo'flu
vermisst und für Ilothwendig verloren hält, der verlässt das Ge­
biet nicht nur der Interpretation, sondern auch der berechtigten
Divination.

Heidelberg, l!' I' i t z Sc h ö I 1.

Die Verse des 'Vallegins' in der Vita Terentii

Ueber den Namen des Dichters der drei Verse, welche
Donat in dem Auctarium zu SuetonR Vita Terentii anführt, ist
man im Unldaren und wird man obne unerwartete Hilfe wohl
immer im Unklaren bleiben: denn die äusserlich naheliegenden
Aenderungen Vtd[lejgius und Vagellius empfehlen sicb sachlich

"
1 Wenn Reitzensteill S. 94, 1 schon vor ubi qUC1'a!' und dann

wieder vor verum ut opinol' einen grÖsseren Ausfall 'zu empfinden meint',
so lässt sicb iiber solche Empfilldl1ngE'n natiirlich nicht streiten: wer
sie nicht theilt - ohne freilich darum das Ganze loben zu wollen
der wird fiir minder feinfühlig gelten miissen!
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lreineswegs und die sachlich empfehlenswertheren Valerius oder
Volcacius haben kaum äUBsere Wabrscheinlicbkeit.

Dem gegenüber herrscht fiber den Wortlaut ziemliche Ue­
bereinstimmung. AUll dem Uberlieferten (Scipionis fabulas edi­
disse Terentium Vallegius in a,etione ait) hae quae vocantur fabt'·
lae cuiae sunt nO/i has qui i/lwa populis retentibus (oder 1'ecensen­
tibus) dabat summa hOllore affeclus fecit (abu,las hat Ritschl nach
verschiedenen Anläufen hergestellt (den Eingang mit Windisch­
mann und Flecheisen):

Tuae, Terenti, quae vocantur fahulae
Cuiae sunt? non has iura qui populis dabat
Summo ille honore affectus fecit fabulas?

und diese Fassung haben uA. Dziatzko und Fleokeisen in ihre
Terenzausgaben, Weaauer in seine im Druck befindliohe Donat­
ausgabe aufgenommen 1.

Dass abel' in drei Senareu eine Buchstabenänderung, zwei
Einsohiebungen die eine mit zweifelhaftem Anhalt an einer
anderen Stelle ,'eine Streicbung und eine Umstellung vorge-
nommen sind, kann gewiss nicht das Gefühl der Siclll~rheit oder
auch nur der Wahrscheinlicbkeit geben, wenn auch eine derartige
Verderbnills nicbt geradezu unmöglich genannt werden kann.

In diesem E'an kommen wir aber bei genauerem Zusehen
auf eine einzige ganz sichere Verderbniss, für die allerdings eine
einigermassen sichere Heilung kaum zn finden sein wird: im
Uebrigen lassen sich dU1'ch richtigere Auffassung der Ueberliefe·
rung Aenderungen vermeiden.

Um mit dem nächstliegenden zu b{!ghlneu, so zeigt der
zweite Vers einen entschiedenen Ueberschuils, während der dritte
einen Defekt, nicht im Sinne, sondern im Metrum aufweist. Da­
raus wird einfach zn schliessen sein, dass dabat nicht ans Ende
des zweiten, sondern an den Anfang des dritten Verses gehört
und durch

Daht, slimmo llOnore alfeotus fecit fabulss
,jeder Anstoss und jede Aenderung zu vermeiden ist. Wir haben
genau den gleichen Fall, wie bei der Grabscllfift des Pacuvius,
in der man den ersten Vers his vor Kurzem mit rogat schloss
und daduroh vorher 11 TI d nachher zn EinrenJmngen genöthigt
war, während die vor einigen Jahren ans Licbt gekommene in-

1 Vgl. Ritschl Opusc. !II p. 214. 268-274. Etwas abgewichen
ist Spengel in seiner Audriaausgabe p. V, indem er im letzten Vers
die alte Umstellung des Erasmus Honore summo vorzieht, im ersteu
Bae lässt und am Ende Te'l'entiae zusetzt. Viel schonender ist diese
Behandlung auch nioht, und er hätte wenigstens (Tel'entia)nae q.v. (.
mit Rarl,h schreiben sollen. Scham; abf;lr in seiner Litteraturgeschiohte
12 p. 118 f. benutzt den rein conjecturalen Vocativ Te'fe'nti in der obi·
gen Fassung zu weiteren Folgerungen. Siehe unten. Anders, aber
nioht gelinder und nicht ohne gröberen Fehler, hat Bährens FPR.
p. 280 die Verse gestll.ltet.



Miscellen 165

schriftliche Parallele bewies, dass 1'ogat zum folgenden Ver!l ge­
hörte und nur vorher eine leichte Nachbesserung zu treffen war,

Abel' auch im ersten Vers hilft eine ganz ähnliche Mass­
nahme über tuae <Terenti> statt hae oder ähnliche Gewaltmass­
regeln hinweg. Allgemein bat man in den nach Vallegius fol­
genden Worten in actione ait den Titel des Gedichtes gesucht
und dafür eine ganze Reihe von Besserungsvorschlägen ollne jede
Wahrscheinlichkeit ausgesonnen oder so ktinstliche Erklärungen,
wie Schanz (s. o. Anm.), der aus dem gar nicht überlieferten
Terenli auf die Form der (Gericbts)verhandlung = Actio schloss.
Schreiben wir aber - was doch gar keine wirkliche Aendenmg
ist - in actione<m> , 80 ergibt sich sofort, dass diese Worte nicht
den Titel, sondern den Anfang des Citates vor dem eingescho­
benen ait enthalten, und 8eipionis- Vallegius zusammengehört mit
dem vorhergehenden: nam duos Terentios poetas fuisse scribit
Maecius.

In actionem hae quaIS vocantur fabulae
gibt einen untadeligen Vers und Sinn: die Redensart in actionem
vocare steIlt sich zu den bekannten in ius, in iudicium, in rostra,
in eet'tamina vocare uäm. und es wird in höchst passender Weise
die Frage als eine Verhandlung über littera]'isches Eigenthum
bezeichnet, was aus (Actio' als Titel weder ohne Weiteres zu
entnehmen war, noch eine glaubliche Vorstellung für ein ganzes
litterarhistorisches Gedicht erweoken kann.

So bleibt nur die wirkliche und schwere Corruptel des
mittleren Verses:

Cuiae sunt? non has qui iura populis retentibus (recen-'
sentibus).

Ist die tiberlieferte Stellung qui iura richtig, so muss auf iura
ein vocalisch anlautendes Wort gefolgt sein: man könnte denken
an amplis, so dass nach Wegfall des a nach (i?/.r)a aus plis ge­
lesen wurde populis und dann aus gent-ibus entstanden wäre re­
gentibus mit weiteren Corruptelen; oder es könnte poplis den
Vers geschlossen haben und davor ein Adjektiv von der Messung
opltlentis aus dem folgenden sinnlosen retMttibus zu sucllen sein.
Auch qui iura opsi1'epentibus Dabat wäre denkbar. Stellt man
dagegen mit Ritschl iura qwi um, so könnte populis bleiben und

entibus
dazu am Schluss etwa recens treten, aus reeens die Ueberlieferung
der Handsohriften erklärt werden. Das alles sind nun freilich
vage Möglichkeiten oder kritische Spielereien; in dessen dieses
Kreuz ist ja auch bisher nur durch einen Gewaltakt entfernt
worden: und wenn auoh Andere mit uns nur hier hängen bleIben
sollten, so wäre immerhin schon Erkleokliches gewonnen.
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